
Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 28. Dezember 2024

Rechtsanwalt

Olaf Hartung
hat im Jahr 2024
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Aktuelle Rechtsprechung zum  SGB II und Ausblick auf die 
Änderungen durch die Kindergrundsicherung
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 5 Stunden; 31.05.2024 - 31.05.2024

Beweisrecht in der gerichtlichen Praxis: Umgang mit 
medizinischen Befunden und Gutachten am Beispiel des 
Sozialrechts und der Beweis mit elektronischen 
Dokumenten
Landesverband Sachsen-Anhalt im Deutschen Anwaltverein; 4 Stunden; 31.08.2024 -
 31.08.2024

Die Anwendung von § 96 SGG; Die 
Kostengrundentscheidung
Magdeburger Anwaltverein e.V.; 5 Stunden; 18.10.2024 - 18.10.2024

Ruhens- und  Sperrzeiten in der Arbeitslosenversicherung 
bei Beendigung und Ausscheiden
Juristische Fachseminare, Institut für angewandtes Recht; 2 Stunden; 02.12.2024 -
 02.12.2024



Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 5. Juni 2024

Rechtsanwalt

Olaf Hartung
hat im Jahr 2023
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Sozialrecht-Update arbeitsförderungsrechtlicher Klassiker
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 6 Stunden; 25.08.2023 - 25.08.2023

Update Sozialrecht
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 6 Stunden; 25.08.2023 - 25.08.2023

Sozialrecht-Bürgergeld oder Leistungsausschluss für (EU-
)Ausländer
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 4 Stunden; 26.08.2023 - 26.08.2023

Krankengeld von A-Z
Juristische Fachseminare, Institut für angewandtes Recht; 2 Stunden und 30 Minuten; 
20.10.2023 - 20.10.2023

Intensivkurs SGB II
Juristische Fachseminare, Institut für angewandtes Recht; 2 Stunden und 30 Minuten; 
14.11.2023 - 14.11.2023



Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger 
Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälten, seinen Mitgliedern, sich im Umfang von 
mindestens fünfzehn Zeitstunden jährlich fortzubilden. Geeignet 
hierfür ist die Teilnahme an Seminaren, sonstigen 
Fachveranstaltungen des DAV oder anderer unabhängiger 
Anbieter oder mit Einschränkungen eigene Dozententätigkeit. 
Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche Fortbildung nach 
eigener Auswahl des Teilnehmers dokumentiert. Durch die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen vertiefen und 
ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre Kenntnisse 
und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur Sicherung 
der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Präsidentin des DAV
Berlin, den 5. Januar 2023

Rechtsanwalt

Olaf Hartung
hat im Jahr 2022
an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Fortbildungsbescheinigung

Störungen im arbeits- und sozialrechtlichem Verfahren - 
der richtige Umgang mit Stören und Störungen
ARBER-Seminare GmbH, Bad Rappenau; 2 Stunden; 15.01.2022 - 15.01.2022

SGB II aktuell
Magdeburger Anwaltverein e.V.; 6 Stunden; 02.09.2022 - 02.09.2022

Reform des Betreuungsrechts 2023
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 5 Stunden; 11.11.2022 - 11.11.2022

Aktuelle Entwicklungen im Leistungsrecht der gesetzlichen 
Krankenversicherung
ForSA Fortbildungen & Seminare für Anwälte; 4 Stunden; 25.11.2022 - 25.11.2022
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Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2017

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

SGB II - Leistungsberechtigte Personen, Einkommen
und Vermögen
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 2 Stunden; 26.08.2017

Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 2 Stunden; 25.08.2017

Leistungen bei bestehender Pflegebedürftigkeit
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 2 Stunden; 25.08.2017

Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 2 Stunden; 25.08.2017

SGB II - Kosten der Unterkunft, Verfahrens- und
Kostenfragen
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 2 Stunden; 26.08.2017

Die Erwerbsfähigkeit im SGB II, VI und XII:
Voraussetzungen und Schnittstellenproblematik
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 5 Stunden; 24.11.2017

Präsident des DAV

Berlin, den 26. Februar 2018



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2016

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Update SGB II mit Schnittstellen zum Arbeitsrecht
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 7 Stunden 30 Minuten; 02.04.2016

Update im Arbeitsrecht mit Schnittstellen zum
Sozialrecht
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 7 Stunden 30 Minuten; 01.04.2016

Präsident des DAV

Berlin, den 11. April 2017



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens fünfzehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2015

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Renten- und Vormerkungsbescheide professionell prüfen
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 5 Stunden; 20.11.2015

Wiederholungs- und Vertiefungskurs Sozialrecht 2015
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden; 11.09.2015 - 12.09.2015

Aufhebung und Erstattung im SGB II, Fehlerquellen
und Erfahrungen aus der Praxis
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 6 Stunden; 21.03.2015

Präsident des DAV

Berlin, den 16. Juni 2016



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2014

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

26. Sozialrechtliche Jahresarbeitstagung
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden; 14.02.2014 - 15.02.2014

Neueste Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht;
Akt. Rechtsprechung u. Reformen im SGB II (Hartz IV)
Magdeburger Anwaltverein e.V.; 10 Stunden; 14.11.2014 - 15.11.2014

Präsident des DAV

Berlin, den 04. Februar 2015



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2013

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

25. Sozialrechtliche Jahresarbeitstagung
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden; 22.02.2013 - 23.02.2013

Sozialrechtliche Ansprüche für Inhaftierte
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 4 Stunden; 14.12.2013

Professioneller Umgang mit medizinischen Sachver-
ständigengutachten im sozialgerichtlichen Verfahren
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 5 Stunden; 27.04.2013

SGB II (Hartz IV) - Neue Rechtsprechung
Magdeburger Anwaltverein e.V.; 2 Stunden; 30.08.2013

Präsident des DAV

Berlin, den 12. März 2014



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2012

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Wiederholungs- und Vertiefungskurs Sozialrecht 2012
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden; 31.08.2012 - 01.09.2012

Sachverständigentätigkeit - Sozialrecht
Psychotherapeutenkammer NRW; 15 Stunden; 10.02.2012 - 11.02.2012

Präsident des DAV

Berlin, den 13. Mai 2013



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2011

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Wiederholungs- und Vertiefungskurs Sozialrecht 2011
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Gebührenoptimierung im sozialrechtlichen Mandat
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 5 Stunden

Sozialrechtliche Fragen bei Hörschädigungen
Deutscher Schwerhörigenbund, Berlin; 3 Stunden

10. LandesAnwaltsTag Sachsen-Anhalt - Aktuelle
Gesetzeslage und Rechtsprechung zum SGB II
Anhaltinischer Anwaltverein e.V., Dessau; 4 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 12. Dezember 2012



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2010

an einer Fortbildungsveranstaltung zu folgendem Thema teilgenommen:

Wiederholungs- und Vertiefungskurs Sozialrecht 2010
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 08. Februar 2011



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2009

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Sozialrecht - Wiederholungs- und Vertiefungskurs 2009
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Aktuelle Rechtsprechung SGB II
ForSA Fortbildungen & Seminare für Anwälte, Ravensburg; 5 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 16. März 2010



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2008

an einer Fortbildungsveranstaltung zu folgendem Thema teilgenommen:

Sozialrecht - 16. Wiederholungs- und Vertiefungskurs
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 19. Mai 2009



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2007

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

19. Sozialrechtliche Jahresarbeitstagung
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

15. Wiederholungs- und Vertiefungskurs Sozialrecht
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Krankheitsspezifische u. sozialrechtliche Schulung für
Juristen
Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V., Schweinfurt; 6 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 09. April 2008



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur

Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der

Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-

schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen

Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens sechs Zeitstunden

jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-

naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer

unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene

Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche

Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-

tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-

tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre

Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur

Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2006

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Von der Krankheit zur Rente - Sozialrechtliche
Leistungen aufgrund psychosomatischer Erkrankungen
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 6 Stunden

Hartz IV: Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe
Deutsche Anwaltakademie GmbH, Berlin; 6 Stunden

Änderungen bei der Arbeitsförderung und
Grundsicherung f. Arbeitssuchende, Hartz IV
Landesanwaltverein Sachsen-Anhalt e.V., Dessau; 2 Stunden 15 Minuten

Präsident des DAV

Berlin, den 01. Dezember 2006



Fortbildungsbescheinigung

Jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der
Deutsche Anwaltverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen-
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens sechs Zeitstunden
jährlich fortzubilden. Geeignet hierfür ist die Teilnahme an Semi-
naren, sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer
unabhängiger Anbieter oder  mit Einschränkungen  eigene
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen-
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver-
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen.

Rechtsanwalt

Olaf Hartung

hat im Jahr 2005

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen:

Ausgewählte Probleme des Berufskrankheitenrechts in
der gesetzlichen Unfallversicherung
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 6 Stunden

Hartz I - IV und die arbeits- und sozialrechtlichen Folgen
Deutsches Anwaltsinstitut e.V., Bochum; 10 Stunden

Präsident des DAV

Berlin, den 18. April 2006


